
Seit September 2006 hat
sich die Finanzproku-
ratur einer Strukturre-

form verschrieben“, sagte
Präsident Dr. Wolfgang Pe-
schorn beim Juristischen
Workshop am 28. März
2007 im Innenministerium
in Wien. Dabei seien ihm
vor allem die Mitarbeiter
ein großes Anliegen, deren
Arbeitsbedingungen er ver-
bessern wolle. 

„Die Finanzprokuratur
hat die Republik Österreich
in allen Verfahren vor or-
dentlichen Gerichten und
Verwaltungsbehörden zu
vertreten. Kernkunde ist so-
mit der Bund, der allerdings
im Bereich der rechtlichen
Beratung wählen kann, ob
er die Prokuratur oder einen
Rechtsanwalt in Anspruch
nimmt“, erläuterte Pe-
schorn. 

Auch zahlreiche von der
Bundesverwaltung ausge-
gliederte Rechtsträger, wie
die Österreichischen Bun-
desbahnen, die Österreichi-
sche Bundesforste AG oder
die Asfinag, könnten die
Vertretung und Beratung in
Anspruch nehmen. 

Zwischen Finanzproku-
ratur und den Ministerien,
Bundesdienststellen sowie
ausgegliederten Unterneh-
men besteht ein dem An-
waltsmandat vergleichbares
Auftragsverhältnis; vor al-
lem bildet die Finanzproku-
ratur die zentrale Anlauf-
stelle für die Geltendma-
chung zivilrechtlicher An-
sprüche, insbesondere nach
dem Amtshaftungsgesetz
gegen die Republik Öster-
reich (Bund). 

Für die weiteren von ihr
vertretenen und beratenen
Rechtsträger ist besonders
die koordinierende Funktion
hervorzuheben. Die Tätig-

keit der Finanzprokuratur ist
für den Bund nicht kosten-
pflichtig. „Eine Ausweitung
der Beratungstätigkeit für
den Bund zu Lasten der jetzt
zum Teil für diesen tätigen
Rechtsanwälte würde sich
günstig auf den Gesamt-
haushalt des Bundes auswir-
ken. Hier wären jedoch In-
vestitionen nötig, um die zu
erwartende Mehrmenge be-

wältigen zu können“, unter-
strich der Präsident.

In dienstrechtlichen Be-
langen untersteht die Fi-
nanzprokuratur dem Bun-
desminister für Finanzen;
eine Fachaufsicht ist nicht
vorgesehen. Der Finanzmi-
nister könne daher keine
fachliche Weisung erteilen,
erklärte Peschorn. Eine Pri-

vatisierung der Finanzpro-
kuratur als nachgeordnete
Dienststelle des Finanzmi-
nisteriums sei in der Ver-
gangenheit erwogen wor-
den, es sei aber schließlich
nicht zur Schaffung einer
„Prokuratur GmbH“ gekom-
men. „Die zukünftige Rolle
der Finanzprokuratur sollte
nicht durch eine formale
Ausgliederung bestimmt
sein, sondern vielmehr da-
durch, dass die Finanzpro-
kuratur als Teil der öster-
reichischen Staatsverwal-
tung dieser notwendiges
spezifisches Fachwissen
verschafft und es an diese
weitergibt“, betonte Pe-
schorn.

Um die Berechtigung ei-
ner Institution beurteilen zu
können, sei es aus Sicht des
Präsidenten angezeigt, die
Überlegungen, die in der
Vergangenheit zur Schaf-
fung einer Einrichtung ge-
führt hatten, auf deren Zeit-
mäßigkeit  zu hinterfragen.
Peschorn gab einen kurzen
geschichtlichen Überblick: 

Die Wurzeln der Finanz-
prokuratur sind im Sizilien
des 13. Jahrhunderts zu fin-
den;  Friedrich II. von Ho-
henstaufen richtete dort ein
Amt ein, das von den Kai-
sern des Heiligen Römi-
schen Reiches Deutscher
Nation und schließlich von
den Habsburgern übernom-
men wurde. Dieses als „Fis-
kalat“ oder „Kammerproku-
ratur“ bezeichnete Amt hat-
te die Rechte des Landes-
herrn gegenüber den Inter-
essen der Landstände zu
wahren, somit den Landes-
herrn vor Gericht zu vertre-
ten und ihm Rechtsberatung
zu gewähren. Der Aufga-
benbereich der in allen
habsburgischen Ländern
eingerichteten Kammerpro-
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Finanzprokuratur: Anwalt und Berater der Republik.

Anwalt und Berater der Republik
Der Funktion der Finanzprokuratur als Anwalt und Berater der Republik widmete sich der Präsident der
Finanzprokuratur, Dr. Wolfgang Peschorn, in einem juristischen Workshop der Rechtssektion des BMI.

Dr. Wolf-
gang Peschorn,
seit Mai 2006
Präsident der
Finanzprokura-
tur, ist seit

1991 im Anwaltsdienst der
Finanzprokuratur tätig. Er
hat sich unter anderem ei-
nen Namen als Experte im

Insolvenz-, Abgaben- und
Wirtschaftsrecht gemacht.
Der 41-jährige Jurist ist
mit einer Ärztin verheiratet
und Vater dreier Töchter.
Darüber hinaus ist der aus-
gebildete Klarinettist lang-
jähriger Leiter des Orches-
ters „Wiener Akademische
Philharmonie“.

Z U R  P E R S O N



kuraturen wurde vor den
Napoleonischen Kriegen
noch ausgeweitet, sodass ih-
re Funktion vom Ankläger
im Strafverfahren und An-
walt des Staatsvermögens
bis zum umfassenden Auf-
seher über die öffentlichen
Interessen reichte. 

Die Verfassungsentwick-
lungen ab 1848 brachten
zwar den Verlust der Anklä-
gerrolle durch Schaffung
der Staatsanwaltschaft,
gleichzeitig aber wurden die
dominierenden Aufgaben
der privatwirtschaftlichen
Tätigkeiten des Staates und
der Obsorge für das öffentli-
che Interesse durch kaiserli-
chen Erlass im Jahr 1851
von den zahlreichen „Fiska-
laten“ der Länder in die neu
geschaffenen Finanzproku-
raturen übergeführt. 

In der Ersten Republik
wurde die Zahl der Finanz-
prokuraturen auf diejenige
mit Sitz in Wien reduziert.
Die nach dem Anschluss
Österreichs an das Deutsche
Reich aufgehobene Finanz-
prokuratur wurde durch das
Behördenüberleitungsgesetz
vom 20. Juli 1945 in Wien
wieder errichtet und erhielt
durch das Prokuraturgesetz
vom 12. September 1945 ih-
re – noch immer gültige –

gesetzliche Grundlage. Es
regelt die wesentlichen Auf-
gaben, den Kern der zu ver-
tretenden und beratenden
Rechtsträger sowie organi-
satorische und dienstrechtli-
che Belange. Die auf Basis
der Verordnungsermächti-
gung des § 2 Abs. 3 Proku-
raturgesetz vom Bundesmi-
nisterium für Finanzen er-
lassenen Prokuratursverord-
nungen beinhalten weitere
juristische Personen, die die
Finanzprokuratur vertreten
kann. Daneben regelt eine
Vielzahl an gesetzlichen Be-
stimmungen, die in Materi-
engesetzen enthalten sind,
den Aufgabenbereich der
Finanzprokuratur.

„Auch heute kommt dem
aus der Geschichte der Fi-
nanzprokuratur hervortre-
tenden Gedanken, dass die
staatliche Verwaltung eine
Einrichtung benötigt, die
das privatwirtschaftliche
Verhalten des Staates koor-
diniert, Bedeutung zu“, un-
terstrich Präsident Peschorn.
Diese Gedanke zeige sich
auch im Schlagwort „One
Stop Shop“, das sich als
Zielvorgabe im Regierungs-
programm findet. Die Fi-
nanzprokuratur habe schon
jetzt im Außenverhältnis ei-
nen Anspruch zu vertreten;

gleichwohl sei im Innenver-
hältnis möglicherweise un-
klar, welches Ressort be-
troffen ist. Der Steigerung
von Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit bei der Aufga-
benerfüllung komme natur-
gemäß besondere Bedeu-
tung zu. Eine große Heraus-
forderung sei dabei, dass die
Finanzprokuratur durchaus
„gewinnorientiert als Unter-
nehmen“ tätig werden kön-
ne: Seit 1. Jänner 2001
nimmt sie am haushalts-
rechtlichen Flexibilisie-
rungsprojekt teil. Auf Basis
der Flexibilisierungsverord-
nung findet die Flexibilisie-
rungsklausel Anwendung. 

Die Aufgaben der Proku-
ratur können in die Vertre-
tung vor Gerichten, Verwal-
tungsbehörden und Sonder-
gerichten sowie in Bera-
tungstätigkeiten (als Teilas-
pekt der Vertretung) geglie-
dert werden. Die Beratung,
wozu die Erstattung von
Rechtsgutachten, der Ab-
schluss von Rechtsgeschäf-
ten und die Abfassung von
Rechtsurkunden zählen, er-
lange eine immer größere
Bedeutung, erläuterte Pe-
schorn, auch unter Hinweis
auf die Rechnungshofbe-
richte, in denen mehrfach

eine stärkere Einbindung
der Finanzprokuratur gefor-
dert worden sei. Bezüglich
der Einschreitungsbefugnis
sei zu differenzieren zwi-
schen einer obligatorischen,
die eine Wahlfreiheit des
Kunden ausschließe, und ei-
ner fakultativen, bei der die
Beauftragung der Finanz-
prokuratur im Ermessen des
Kunden liege. 

Die Einschreitungsbefug-
nis hinsichtlich der Repu-
blik Österreich sowie ihrer
Anstalten, Unternehmun-
gen, Betriebe und sonstigen
Einrichtungen ist obligato-
risch, während sich etwa
Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung wie die
IAF-Service GmbH oder
die Schönbrunner Tiergar-
ten-Gesellschaft m.b.H.
durch die Finanzprokuratur
beraten und vertreten lassen
können, aber nicht müssen. 

Sachmaterien. Für die
Zukunft plant Peschorn in
der Geschäftsverteilung der
Finanzprokurator ein Über-
gehen von der bisherigen
Gliederung nach Materien
und Mandanten zu einer
ausschließlichen Gliederung
nach Sachmaterien. 

Die Finanzprokuratur
soll dabei als „echter Be-
treuer“ mögliche Informati-
onsdefizite im Bereich des
Bundes weiter zurückdrän-
gen. Präsident Peschorn:
„Sollte die Finanzprokuratur
jemals ein unbekanntes Da-
sein gefristet haben, wird
dies hoffentlich bald der
Vergangenheit angehören.“

Valerie Kraus

140 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 5-6/07

FO
T

O
S:

 C
H

R
IS

T
IA

N
PR

O
K

O
P,

 C
H

R
IS

T
O

PH
E

R
SA

B
IT

Z
E

R

F I N A N Z P R O K U R A T U R

Juristischer Workshop zum Thema Finanzprokuratur: Präsident Wolfgang Peschorn, 
Sektionschef Mathias Vogl (BMI).

Die Finanzprokuratur hat
die Republik Österreich in
allen Verfahren vor ordentli-
chen Gerichten und Verwal-
tungsbehörden zu vertreten. 


